
        

		
  
  
  
    
    
    
      
    
    
    
      
      
    
    
    
      
    
    
    
      
    
    
    
    
  


    
    
	
  
    
      
    
    
      
    
    
      
    
  



  
    
    
      
    
    
      
    
    
      
    
    
      
    
  



    
    
		Leistungen
	CSR Beratung
		Nachhaltigkeitsstrategie
	Nachhaltigkeitsmanagement
	Nachhaltigkeitsbericht
	Mitarbeitersensibilisierung
	Circular Economy




	CSRD-CHECK
	Klimastrategie
		CO₂-Fußabdruck berechnen
	CO₂ reduzieren
	CO₂ kompensieren
	Klimaneutralität kommunizieren
	Regionale Umweltprojekte




	Energieeffizienzberatung
		Energiecheck
	Energieberatung
	Energieaudit nach EDL-G
	Transformationskonzept








	Klimaschutzprojekte
	Unsere Nachhaltigkeit
	Über uns
	Vision
	Team
	Unsere Referenzen
	Mitgliedschaften
	Karriere




	Wissenspool


      
    

	
                            

		
				
                    EN
			
	
				
                    DE
			




                        

	
						
  

						
  

								
									
										
																				

									

									
									JETZT AKTIV WERDEN!

Für den Anfang genügt ein kurzer Anruf oder eine Nachricht. Den Weg gehen wir gemeinsam.

									
										
  

										gregory.endres@fokus-zukunft.com

					
  

					+49 8151 44677-20

					zum Kontaktformular

									
									

									
								

						
	
  



	
   
        
            
                                

                                

                

            

        

    


  





    




    
                
                                    
                    

                                                                            
                    


                    DIE SEITE KONNTE LEIDER NICHT GEFUNDEN WERDEN.

ZUR STARTSEITE

                    


        
                                

                
                
    




            
                
					
						
					
  
    
    
    
      
    
    
    
      
      
    
    
    
      
    
    
    
      
    
    
    
    
  



					
  

					info@fokus-zukunft.com

					
  

						+49 8151 44677-0
					

					Leutstettener Straße 28

82319 Starnberg

						zum Kontaktformular



					

					
						Über uns
	Vision
	Team
	Unsere Referenzen
	Mitgliedschaften
	Karriere






					

					
						Leistungen
	CSR Beratung
	Klimastrategie
	Mitarbeitersensibilisierung
	Energieeffizienzberatung




	Klimaschutzprojekte
	Unsere Nachhaltigkeit
	Wissenspool
	FAQ


					

					
						Social Media

						
						
  


						
							

							

					Rechtliches

					
					Impressum
Datenschutzbestimmung
						© 2024 Fokus Zukunft
						

					

                

            



	
	
  
    
      
    
    
      
    
    
      
    
    
      
    
  
  
    
      
        
          
            
              
                
              
            
          
        
      
      
        
          
            
              
                
              
            
          
        
      
      
        
          
            
              
                
              
            
          
        
      
    
    
      
        
        
        
        
        
        
      
    
  



	CSRD-CHECK
Ist mein Unternehmen berichtspflichtig?

	
  



	
	
	
	1/7

	


	DER FOKUS ZUKUNFT CSRD-CHECK

	
		Seit 2017 sind im Rahmen der Non Financial Reporting Directive (NFRD) Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen dazu verpflichtet transparent darüber zu informieren, welche ökologischen und sozialen Auswirkungen ihre Geschäftstätigkeiten haben. Mit der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gibt es nun eine neue EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, die das bisher geltende Gesetz 2024 ablöst.

Ob und wann auch Ihr Unternehmen von der CSRD-Berichtspflicht betroffen ist, können Sie jetzt ganz einfach über unseren kostenfreien CSRD-Check herausfinden.

Hinweis: Sofern Ihr Unternehmen einen Mutterkonzern hat, sollten sich Ihre Angaben auf diesen beziehen. Die CSRD gilt für Mutterkonzerne inklusive Tochterunternehmen.




		LOS GEHT'S!

		
	

	
		In welcher Branche ist Ihr Unternehmen tätig? (Mehrfachauswahl möglich)


		Agrarwirtschaft

		Automobilindustrie

		Banken & Finanzdienstleistung

		Chemie & Rohstoffe

		Dienstleistung & Handwerk

		Energie

		Handel

		Immobilien & Baugewerbe

		Lebensmittel

		Maschinenbau & Anlagebau

		Pharmaindustrie

		Textilindustrie

		Verkehr & Logistik

		Sonstige

		

		NÄCHSTE FRAGE

	

	
	Ist Ihr Unternehmen börsennotiert?


		Ja

		Nein

		ZURÜCK

		NÄCHSTE FRAGE

	

	
	Wo befindet sich der Hauptsitz Ihres Unternehmens? 


		In der EU

		Außerhalb der EU (mit mindestens einer Tochtergesellschaft oder Niederlassung in der EU)

		Außerhalb der EU (ohne Tochtergesellschaft oder Niederlassung in der EU)

		ZURÜCK

		NÄCHSTE FRAGE

	

	
	Wie viele Mitarbeitende beschäftigt Ihr Unternehmen in der EU?


		Weniger als 10 Mitarbeitende

		Zwischen 10 und 250 Mitarbeitende

		Zwischen 251 und 500 Mitarbeitende

		Mehr als 500 Mitarbeitende

		ZURÜCK

		NÄCHSTE FRAGE

	

	
	Wie hoch war der letzte Jahresnettoumsatz Ihres Unternehmens?


		Weniger als 700.000 €

		Zwischen 700.000 € und 50 Mio. €

		Zwischen 50 Mio. € und 150 Mio. €

		Mehr als 150 Mio. €

		ZURÜCK

		NÄCHSTE FRAGE

	

	
	Wie hoch war die letzte Bilanzsumme Ihres Unternehmens?


		Weniger als 350.000 €

		Zwischen 350.000 € und 25 Mio. €

		Mehr als 25 Mio. €

		ZURÜCK

		NÄCHSTE FRAGE
					
	

	
	Ist Ihr Unternehmen von CSR-RUG/NFRD betroffen?

		Ja

		Nein

		Weiss ich nicht

		
		ZURÜCK

		WEITER

	

	
		
		
		
		Mit dem Klick auf „zur Auswertung“ bestätige ich, dass meine Antwortdaten an Fokus Zukunft übermittelt werden.

		ZURÜCK

		
		ZUR AUSWERTUNG

				
			


 





























		

				
			
			
			
			
			
			
			
		

	

	
	
	SIE SIND AB 2024 BERICHTSPFLICHTIG!

Gemäß Ihrer Angaben ist Ihr Unternehmen ab dem Geschäftsjahr 2024 von der CSRD-Berichtspflicht betroffen.* Das heißt, Sie sind zukünftig neben der Veröffentlichung einer finanziellen Berichterstattung auch dazu verpflichtet über Ihre Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit transparent Auskunft zu geben. Dies erfolgt in der Regel über einen Nachhaltigkeitsbericht.

Wir empfehlen sich bereits frühzeitig darüber zu informieren, welche Informationen in einen Nachhaltigkeitsbericht gehören und welche Maßnahmen Ihr Unternehmen ggf. schon im Vorfeld treffen sollte.

Stellen Sie jetzt bereits die Weichen für 2024 und erfahren Sie mehr über den Nachhaltigkeitsbericht.

Gerne beraten wir Sie auch direkt persönlich in einem unverbindlichen Erstgespräch!

Weitere Informationen

	
	* Diese Angaben sind ohne Gewähr. Die Fragen im Rahmen unseres CSRD-Checks berücksichtigen die wichtigsten Kriterien, welche im Zusammenhang mit der CSRD-Berichtspflicht relevant sind. Es ersetzt allerdings keine individuelle Beratung durch unsere Expert:innen. Laut Gesetz fallen alle Unternehmen unter die Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD), die mindestens zwei der drei Kriterien erfüllen: mehr als 250 Mitarbeitende, mehr als 25 Mio. Bilanzsumme, mehr als 50 Mio. Nettoerlöse.	

	ZURÜCK

	

	
	SIE SIND AB 2025 BERICHTSPFLICHTIG!

Gemäß Ihrer Angaben ist Ihr Unternehmen ab dem Geschäftsjahr 2025 von der CSRD-Berichtspflicht betroffen.* Das heißt, Sie sind dann neben der Veröffentlichung einer finanziellen Berichterstattung auch dazu verpflichtet über Ihre Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit transparent Auskunft zu geben. Dies erfolgt in der Regel über einen Nachhaltigkeitsbericht.

Wir empfehlen sich bereits frühzeitig darüber zu informieren, welche Informationen in einen Nachhaltigkeitsbericht gehören und welche Maßnahmen Ihr Unternehmen ggf. schon im Vorfeld treffen sollte.

Stellen Sie jetzt bereits die Weichen für 2025 und erfahren Sie mehr über den Nachhaltigkeitsbericht.

Gerne beraten wir Sie auch direkt persönlich in einem unverbindlichen Erstgespräch!

Weitere Informationen

	
	* Diese Angaben sind ohne Gewähr. Die Fragen im Rahmen unseres CSRD-Checks berücksichtigen die wichtigsten Kriterien, welche im Zusammenhang mit der CSRD-Berichtspflicht relevant sind. Es ersetzt allerdings keine individuelle Beratung durch unsere Expert:innen. Laut Gesetz fallen alle Unternehmen unter die Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD), die mindestens zwei der drei Kriterien erfüllen: mehr als 250 Mitarbeitende, mehr als 25 Mio. Bilanzsumme, mehr als 50 Mio. Nettoerlöse.	

	ZURÜCK

	

	
	SIE SIND AB 2026 BERICHTSPFLICHTIG!

Gemäß Ihrer Angaben ist Ihr Unternehmen ab dem Geschäftsjahr 2026 von der CSRD-Berichtspflicht betroffen.* Das heißt, Sie sind dann neben der Veröffentlichung einer finanziellen Berichterstattung auch dazu verpflichtet über Ihre Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit transparent Auskunft zu geben. Dies erfolgt in der Regel über einen Nachhaltigkeitsbericht.

Wir empfehlen sich bereits frühzeitig darüber zu informieren, welche Informationen in einen Nachhaltigkeitsbericht gehören und welche Maßnahmen Ihr Unternehmen ggf. schon im Vorfeld treffen sollte.

Stellen Sie jetzt bereits die Weichen für 2026 und erfahren Sie mehr über den Nachhaltigkeitsbericht.

Gerne beraten wir Sie auch direkt persönlich in einem unverbindlichen Erstgespräch!

Weitere Informationen

	
	* Diese Angaben sind ohne Gewähr. Die Fragen im Rahmen unseres CSRD-Checks berücksichtigen die wichtigsten Kriterien, welche im Zusammenhang mit der CSRD-Berichtspflicht relevant sind. Es ersetzt allerdings keine individuelle Beratung durch unsere Expert:innen. Laut Gesetz fallen alle Unternehmen unter die Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD), die mindestens zwei der drei Kriterien erfüllen: mehr als 250 Mitarbeitende, mehr als 25 Mio. Bilanzsumme, mehr als 50 Mio. Nettoerlöse.	

	ZURÜCK

	

	
	SIE SIND AB 2028 BERICHTSPFLICHTIG!

Gemäß Ihrer Angaben ist Ihr Unternehmen ab dem Geschäftsjahr 2028 von der CSRD-Berichtspflicht betroffen.* Das heißt, Sie sind dann neben der Veröffentlichung einer finanziellen Berichterstattung auch dazu verpflichtet über Ihre Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit transparent Auskunft zu geben. Dies erfolgt in der Regel über einen Nachhaltigkeitsbericht.

Wir empfehlen sich bereits frühzeitig darüber zu informieren, welche Informationen in einen Nachhaltigkeitsbericht gehören und welche Maßnahmen Ihr Unternehmen ggf. schon im Vorfeld treffen sollte.

Stellen Sie jetzt bereits die Weichen für 2028 und erfahren Sie mehr über den Nachhaltigkeitsbericht.

Gerne beraten wir Sie auch direkt persönlich in einem unverbindlichen Erstgespräch!

Weitere Informationen

	
	* Diese Angaben sind ohne Gewähr. Die Fragen im Rahmen unseres CSRD-Checks berücksichtigen die wichtigsten Kriterien, welche im Zusammenhang mit der CSRD-Berichtspflicht relevant sind. Es ersetzt allerdings keine individuelle Beratung durch unsere Expert:innen. Laut Gesetz fallen alle Unternehmen unter die Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD), die mindestens zwei der drei Kriterien erfüllen: mehr als 250 Mitarbeitende, mehr als 25 Mio. Bilanzsumme, mehr als 50 Mio. Nettoerlöse.	

	ZURÜCK

	

	
	SIE SIND NICHT BERICHTSPFLICHTIG!

Gemäß Ihrer Angaben ist Ihr Unternehmen aktuell nicht von der CSRD-Berichtspflicht betroffen. Das heißt, es ist Ihre Entscheidung, ob Sie freiwillig über Ihre Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit berichten möchten.

Erfahrungsgemäß ist es für Ihre Stakeholder durchaus interessant mehr über Ihr Engagement zu erfahren, denn Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Kriterium für die Loyalität von Mitarbeiter:innen, Kund:innen und Partner:innen.

Wir empfehlen daher auch ohne aktuelle Verpflichtung zum Schreiben eines Nachhaltigkeitsberichts Ihr Engagement in Ihrer Kommunikation aufzugreifen, z.B. in Form einer Nachhaltigkeitsbroschüre.

Wie sich eine Nachhaltigkeitsbroschüre vom Nachhaltigkeitsbericht unterscheidet, erfahren Sie hier.

Gerne beraten wir Sie auch direkt persönlich in einem unverbindlichen Erstgespräch. Unsere Expert:innen zeigen Ihnen außerdem auf, unter welchen Umständen Ihr Unternehmen ggf. doch irgendwann von der CSRD-Berichtspflicht betroffen sein könnte.

	
	* Diese Angaben sind ohne Gewähr. Die Fragen im Rahmen unseres CSRD-Checks berücksichtigen die wichtigsten Kriterien, welche im Zusammenhang mit der CSRD-Berichtspflicht relevant sind. Es ersetzt allerdings keine individuelle Beratung durch unsere Expert:innen. Laut Gesetz fallen alle Unternehmen unter die Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD), die mindestens zwei der drei Kriterien erfüllen: mehr als 250 Mitarbeitende, mehr als 25 Mio. Bilanzsumme, mehr als 50 Mio. Nettoerlöse.	

	ZURÜCK

	

	
	Ihre Angabe lassen keine klare Aussage über Ihre CSRD-Berichtspflicht zu. Bitte prüfen Sie eventuell Ihre Antworten erneut.

Gerne beraten wir Sie auch persönlich in einem unverbindlichen Erstgespräch. Unsere Expert:innen erläutern Ihnen, unter welchen Umständen Ihr Unternehmen ggf. von der CSRD-Berichtspflicht betroffen sein könnte.

	
	* Diese Angaben sind ohne Gewähr. Die Fragen im Rahmen unseres CSRD-Checks berücksichtigen die wichtigsten Kriterien, welche im Zusammenhang mit der CSRD-Berichtspflicht relevant sind. Es ersetzt allerdings keine individuelle Beratung durch unsere Expert:innen. Laut Gesetz fallen alle Unternehmen unter die Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD), die mindestens zwei der drei Kriterien erfüllen: mehr als 250 Mitarbeitende, mehr als 25 Mio. Bilanzsumme, mehr als 50 Mio. Nettoerlöse.	

	ZURÜCK
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